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Bauflächen bereitzustellen, um somit den Bedürfnissen der Wirtschaft und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen nachzukommen.  
Mögliche Neuausweisungen im Flächennutzungsplan: 

 - Fläche östlich der Staatsstraße 2080, nördlich der 
  Gewerbepark Nordost (auch Teilbereiche wären möglich) insg. ca. 12,8 ha 
 - unbebaute Fläche westlich Reischl  
  (westlich der 19. FNP-Änderung) ca. 0,8 ha 
   mögliche Ausweisungsflächen insgesamt    ca. 13,6 ha 

 
Beide Flächen befinden sich im Norden des Stadtgebietes und schließen sich an bestehende 
gewerbliche Bauflächen an. Die Vorteile einer weiteren gewerblichen Entwicklung an dieser 
Stelle sind zum einen in der günstigen verkehrlichen Erschließung und zum anderen in der 
landschaftsverträglichen Einfügung in den Siedlungskörper zu sehen. Die Bauflächen 
werden über die Staatsstraße 2080 nach Norden an die Autobahn A 94 angeschlossen, so 
dass künftige zusätzliche Mehrverkehre, unabhängig vom Bau einer Nord-Süd-Umgehung 
Ebersberg, nicht die Stadt und die Innenstadt frequentieren. 
Die kleine Fläche im Westen arrondiert die bestehende Gewerbefläche im Osten zum 
Landschaftsschutzgebiet und ein FNP-Änderungsverfahren ist bereits im Verfahren. Die 
Baufläche im Osten war vor längerer Zeit schon einmal Gegenstand der Planung. Hier sind 
mit mehreren Grundeigentümern Gespräche zu führen. Die weitere Entwicklung kann 
allerdings flexibel erfolgen und ist nicht unbedingt von der Verkaufsbereitschaft einzelner 
abhängig. 
 
Die Verwaltung schlägt dem Technischen Ausschuss vor, dem Stadtrat die Darstellung der 
beiden Flächen als gewerbliche Bauflächen zu empfehlen. 
 
Die nachfolgende Diskussion hinterfragte den tatsächlichen Bedarf nach Gewerbeflächen 
angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise. Hier wurde auf die langfristige Zielrichtung des 
Flächennutzungsplanes und der Sicherung von Arbeitsplätzen hingewiesen. 
Weiterhin wurde als alternativer Standort eine Ausweisung bei Gsprait im Rahmen der 
Südumgehung ins Gespräch gebracht. An dieser Stelle wurde auf die Vorzüge des 
Standortes im Norden verwiesen und auf die Gefahren einer weiteren Zersiedelung 
hingewiesen. Generell bedeute ein Beschluss die Bauflächen im Norden auszuweisen 
jedoch nicht, dass an anderer Stelle gewerbliche Entwicklung dauerhaft ausgeschlossen 
werden. 
Dem Hinweis, dass die gewerbliche Baufläche im Osten auch im Rahmen einer 
Sportflächenansiedlung im Gespräch war wurde entgegengehalten, dass zunächst die 
favorisierten Standorte näher untersucht werden sollten. Wenn diese nicht in Betracht 
kämen, sei der FNP ein flexibles Planungsinstrument, das für Umplanungen offen sei. 
 
Die Mitglieder des Technischen Ausschuss beschlossen abschließend einstimmig mit   
9 : 0  Stimmen dem Stadtrat zu empfehlen, die beiden vorgestellten Gewerbeflächen im 
Rahmen der Novellierung neu aufzunehmen und darzustellen. 
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Nachbarschaft bestehen die evangelische Kirche mit Gemeindehaus, der 
Hubschrauberlandeplatz der Kreisklinik Ebersberg, ein Basketballplatz und ein 
Bolzplatz. 
 
 
 
2. Beurteilung 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht sind mögliche Einwirkungen der benachbarten 
Einrichtungen aufgrund der Änderung der Gebietseinstufung in Reines Wohngebiet zu 
prüfen: 
 
Evangelische Kirche mit Gemeindehaus 
Der Eingangsbereich von Kirche und Gemeindehaus liegen abgeschirmt vom 
Planungsgebiet. Der nächste Pkw-Stellplatz weist einen Abstand von 50 m zum 
nächstgelegenen Wohnhaus auf. 
Relevante Einwirkungen durch Lärm auf das Bebauungsplangebiet sind daher nicht 
ersichtlich. 
 
Hubschrauberlandeplatz 
Der Hubschrauberlandeplatz befindet sich im Norden des Plangebiets im Abstand von ca. 50 
m zum nächsten Wohnhaus. Im Genehmigungsverfahren für den Hubschrauberlandeplatz 
wurde ein Schallschutz-Bericht Nr. 02 1053/01 der Firma cdf Schallschutz Consulting Dr. 
Fürst vom 27.09.2002 vorgelegt. Darin wurde berechnet, dass im Plangebiet die 
„Grenzwerte“ bezüglich des Lärms eingehalten werden. Diese Aussage galt aber nur, da das 
Plangebiet damals als Allgemeines Wohngebiet eingestuft wurde. Mit der jetzigen Einstufung 
als Reines Wohngebiet würden Überschreitungen in der Nachtzeit vorliegen. 
 
Im Genehmigungsbescheid der Regierung von Oberbayern für den Hubschrauberlandeplatz 
wurden für die Nachtzeit allerdings nur „Notfallrettungsflüge“ zugelassen. „Planbare 
Verlegungsflüge“ sind ausschließlich in der Tageszeit zulässig. Aus immissionsschutz-
fachlicher Sicht dürfen bei Notfällen Immissionsricht- oder Grenzwerte überschritten werden. 
 
Bolzplatz 
Der Bolzplatz liegt im Nordwesten des Planungsgebiets neben dem Hubschrauber-
landeplatz. Der Abstand zum nächstgelegenen Wohnhaus auf Fl.Nr. 906/22, Gmkg. 
Ebersberg zur Spielfeldmitte des Bolzplatzes beträgt ca. 107 m. Nach den vorliegenden 
Erfahrungen sollte ein in der Tageszeit uneingeschränkt nutzbarer Bolzplatz zu einem 
Immissionsort im Reinen Wohngebiet einen Mindestabstand von 120 m zur Spielfeldmitte 
aufweisen. Da dieser Abstand nicht eingehalten wird, sind – zumindest in der westlichen 
Hälfte des Plangebiets – an der Nordseite der neuen Dachgeschoße Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) zu erwarten. 
 
Basketballplatz 
Der Basketballplatz befindet sich im Westen des Planungsgebiets im Abstand von ca. 35 m 
(Spielfeldmitte) zum nächstgelegenen Wohnhaus auf Fl.Nr. 906/22, Gmkg. Ebersberg. Nach 
den vorliegenden Erfahrungen können bei diesem Abstand die Immissionsrichtwerte der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) für ein Reines Wohngebiet auf der 
Nordseite der Gebäude zumindest in der westlichen Hälfte des Bebauungsplangebiets nicht 
eingehalten werden. 
 
3. Fazit 
Durch die Festsetzung als Reines Wohngebiet ergibt sich ein erhöhter Schutzanspruch 
hinsichtlich der zulässigen Lärmeinwirkungen. Bei einem vollen Betrieb der beiden 
benachbarten Sportanlagen – Bolzplatz und Basketballplatz – können die 
Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) auf der 
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bezüglich Dachformen für die Bebauung im südlichen Abschnitt sowie zur Bebauung durch 
den Dreispänner zu erarbeiten. In der Sitzung am 17.03.2009 wurden die Bebauungs-
alternativen als Varianten visualisiert und erläutert. Der beauftragte Bearbeiter des Planes, 
Herr Baumann, war in der Sitzung anwesend und stellte die vier möglichen Varianten vor. 
 
Das Baugebiet befindet sich auf FlNr. 833, Gmkg. Ebersberg, nördlich des Baugebietes 
Friedenseiche V und westlich des Baugebietes Friedenseiche IV. Das 6.472 m² umfassende 
Grundstück ist mit einer Fläche von ca. 5.100 m² im Flächennutzungsplan als Wohn-
baufläche dargestellt. Es liegt im Außenbereich und ist unbebaut. Es grenzt unmittelbar an 
die vorhandene Bebauung an und ist selbstständig ohne Inanspruchnahme angrenzender 
Grundstücke überplan- und bebaubar. Im Flächennutzungsplan wird die Fläche bereits als 
Wohnbaufläche dargestellt. Auf dem im Eigentum der Stadt befindlichen Baugrundstück soll 
Bauland für Einheimische geschaffen werden. 
Die schon bekannte Grundvariante schließt nach der Art und dem Maß der Bebauung an die 
vorhandene Siedlung im Osten an. Im Norden wird die Einzelhausbebauung mit Satteldach 
nach Westen weitergeführt. Nach Süden anschließend wird ein Dreispänner mit versetztem 
Pultdach errichtet. Hier wird im Gegensatz zur östlichen Bebauung auf die Errichtung eines 
Split-levels verzichtet, da diese Bauweise nicht altengerecht ist und damit nicht mehr den 
demographischen Anforderungen gerecht wird.  
Im mittleren Teil des Baugebietes ist ein Sondergebiet für Seniorenwohnen vorgesehen. 
Hierbei handelt es sich um die Begründung einer Hausgemeinschaft für ältere Menschen. 
Diese möchten einzeln oder als Paar unter einem Dach in eigenständigen Wohneinheiten 
leben. Diese barrierefreie Wohnform ist als Gemeinschaftswohnanlage mit Gemein-
schaftsräumen und Gartenanlage konzipiert. Im Süden wird das Baugebiet durch drei 
Einzelhäuser abgerundet. Diese Häuser können auf einem Drittel der Dachflächen durch so 
genannte Dachlaternen überbaut werden und somit als Alternative zu Satteldächern im 
Dachgeschoss entsprechend genutzt werden.  
Das Baugebiet ist selbstständig erschlossen und kann mittelfristig als Siedlungsabschluss 
entwickelt werden. Eine weitere städtebauliche Entwicklung nach Westen, so wie im 
Flächennutzungsplan schon dargestellt ist jedoch weiterhin möglich. Als weitere Alternativen 
wurden vorgestellt: 

- Variante 2 sieht statt des Dreispänners die Errichtung von zwei Einzelhäusern mit 
Satteldächern vor. Damit integriert der Entwurf zwar nicht mehr die im Osten 
bestehende Bebauung, jedoch reagiert das Angebot auf die aktuelle Nachfrage nach 
diesen Bauformen. Im südlichen Teil ändert sich bei dieser Variante nichts.  

- Variante 3 entwirft im mittleren Teil ebenfalls zwei Einzelhäuser. Die Dachformen  der 
südlichen Bebauung einschließlich des Sondergebietes sind hier als Satteldächer 
konstruiert. 

- Variante 4 wiederum knüpft an Variante 3 an. Die beiden Einzelhäuser im mittleren 
Teil sind hier jedoch wieder als Dreispänner dargestellt. 

Die Varianten 3 und 4 wurden durch Abbildungen von in der Nähe befindlichen Gebäuden 
erläutert. Insbesondere wurde auf die Wirkung des herausragenden Gebäudes innerhalb des 
Sondergebietes hingewiesen, falls die Dachform als Satteldach ausgestaltet wäre. 
 
In der nachfolgenden Diskussion machte Bürgermeister Brilmayer den Einwand, dass große 
Gebäude, wie das im Sondergebiet befindliche, sich nur schwer einfügen. Aus der Mitte des 
Ausschusses wurde geäußert, dass schöne Gebäude auch weithin sichtbar sein dürfen und 
Flachdächer weiterhin oftmals undicht seien. Es wurde gefragt, ob Solardächer im 
Bebauungsplan ausgeschlossen werden können? 
Der Planer gab zu Bedenken, dass man hier mit der Entwicklung der Zeit gehen müsse. Ein 
Ausschluss sei rechtlich möglich aber tatsächlich meist nicht sinnvoll, da diese Satzung zu 
enge Grenzen aufzeige. 
Am Ende der Diskussion bildete sich eine Mehrheit für die Errichtung von Variante 2 heraus. 
 
Der Bebauungsplan kann lediglich mit Hilfe des normalen Verfahrens nach den §§ 2 ff 
BauGB durchgeführt werden. Ein vereinfachtes Verfahren oder die Aufstellung eines 
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StR Schulte-Langforth monierte den durch Heckenbewuchs verschmälerten Gehweg auf 
Höhe Baldestraße 48 und bat um entsprechende Erledigung. Dies wird umgehend an Herrn 
Weisheit weitergegeben. 
 
 
Es folgt ein nichtöffentlicher Teil 
 
 
Beginn der öffentlichen Sitzung:19.00 Uhr 
Ende der öffentlichen Sitzung:    21.15 Uhr 
 
 
 
Ebersberg, den 
 
 
 
 
W. Brilmayer        Bumann (TOP 4-10) 
Sitzungsleiter         
 
 
         Fischer (TOP 1-3, 11,12) 
 

Schriftführer 
 




